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Präsidiumsbeschluss Nr. 1/2026 
 
 

I. Änderungen zum 01.02.2026 

 

Wegen eines teilweisen Beschäftigungsverbotes einer Richterin wird die Geschäftsverteilung 

mit Wirkung zum 01.02.2026 wie folgt geändert: 

 

 

1. Abteilung 241 

 

1. Vertreter/in:  RiAG von Bülow 

2. Vertreter/in: RinAG Vornefeld 

 

 

2. Abteilung 97 

 

Für den Unterbringungstag am Donnerstag (mittwochs 16 Uhr bis donnerstags 16 Uhr) rich-

tet sich die Zuständigkeit für den Monat Februar 2026 nach der nachfolgenden Tabelle: 

 

05.02.2026 Götsche 

12.02.2026 Ryl 

19.02.2026 Benndorf 

26.02.2026 Tschöpe 
 

 

II. Änderungen zum 01.03.2026 

 

Wegen der Erhöhung der Arbeitskraftanteile von Richterin am Amtsgericht Schwär auf 0,8 

AKA und von Richter am Amtsgericht von Bülow auf 1,0 AKA zum 01.03.2026 wird die Ge-

schäftsverteilung mit Wirkung zum 01.03.2026 wie folgt geändert: 

 

 

1. Abteilung 211 

 

Verfahren vor dem Strafrichter und dem Bußgeldrichter, betreffend Erwachsene mit den 

Buchstaben: 

St, V 

 

Zuständige/r :   RiAG von Bülow 

1. Vertreter/in:  RinAG Schwär 

2. Vertreter/in:  DinAG Ryl 
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2. Abteilung 241 

 

Verfahren vor dem Strafrichter und dem Bußgeldrichter, betreffend Erwachsene mit den 

Buchstaben: 

N, O und P 

 

Zuständige/r :   RiAG von Bülow 

1. Vertreter/in:  RinAG Schwär 

2. Vertreter/in:  DinAG Ryl 

 

 

3. Abteilung 85 

 

Betreuungssachen (§ 271 FamFG) und Unterbringungssachen für Betroffene mit gewöhnli-

chem Aufenthalt im Postleitzahlenbezirk 14770 und für Betroffene ohne gewöhnlichen Auf-

enthalt im Bezirk des Amtsgerichts, wenn diese im vorgenannten Postleitzahlenbereich 

schlichten Aufenthalt haben. Ausgenommen sind Unterbringungssachen die den Erlass einer 

einstweiligen Anordnung nach dem BbgPsychKG zum Gegenstand haben. 

 

Endziffern 6 und 7 

Zuständige/r :  RinAG Schwär 

1. Vertreter/in:  RiAG Tschöpe 

2. Vertreter/in:  RiAG von Bülow 

 

 

4. Abteilung 97 

 

- alle Verfahren zum Erlass einer einstweiligen Anordnung betreffend Vollj¨ahrige nach 

dem Brandenburgischen PsychKG 

- alle Verfahren (Hauptsacheverfahren und Verfahren zum Erlass einer einstweiligen 

Anordnung), die eine freiheitsentziehende Unterbringung, eine freiheitsentziehende 

Maßnahme oder eine ärztliche Zwangsmaßnahme zum Gegenstand haben soweit es 

sich nicht um Familiensachen, Abschiebehaftsachen oder Verfahren gem. § 312 Ziff. 

1 bis 4 FamFG handelt, wobei hinsichtlich § 312 Ziff. 4 FamFG wegen Punkt 1 nur 

Hauptsacheverfahren gemeint sind. 

 

Mi 16 Uhr bis Do 16 Uhr  RinAG Schwär (gerade und ungerade KW) 

 

 

Brandenburg an der Havel, den 03.02.2026 

 

 

 

 

Ryl   du Vinage    Vornefeld  

 

     

von Bülow      Benndorf 


